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Bundesgesetz, mit dem das Mineralrohstoffgesetz geändert werden soll 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Einladung zur Stellungnahme. 

 

Neben der notwendigen Umsetzung des EU-Rechts, soll mit dem gegenständlichen Geset-

zesvorhaben eine Verordnungsermächtigung geschaffen werden. Mit dieser sollen die An-

sprüche an die Qualifikation (Dauer der einschlägigen praktischen Verwendung) von Be-

triebsleitung und -aufsicht flexibler gestaltet und für Tätigkeiten mit geringem Gefährdungs-

potential reduziert werden. 

 

Die BAK begrüßt dieses Vorhaben als eine sinnvolle Maßnahme zur Entbürokratisierung. 

Während unbedingt notwendige Schutzbestimmungen und Sicherheitsstandards des Mine-

ralrohstoffgesetzes unberührt bleiben, wird so für Betriebe eine wesentliche Erleichterung 

geschaffen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Rudi Kaske       Maria Kubitschek 

Präsident       i.V. des Direktors 

fdRdA        fdRdA 

8/SN-212/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 1

www.parlament.gv.at




